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Stellungnuhme zur Novelle zum StudFödG 1983 

Z.J 

1m ~(u: :'1 !\!;jc::i~itt des Absatzes, sollte die Formulierung "studieren" 

mit "imm,\trikulie..-t sinJn ersetzt werden. Damit könnten Rechtstreitigkeiten ver­

mieden· \verden, ir1,?besondere ' .... ürde die Regelung der Auslandstudien im §27 Abs.l 

exak.ter [ormul(ert werden können. 

Z.3 

§2· Abs.l lit.c : Obschon die Erhöhung der Altersgrenze, bei deren Überschreitung 

man den Rechtsanspruch auf Studienbeihilfe verliert, von 35 auf 40, zu begrüssen 

ist, ist indes nicht einzusehen, weshalb für Absolventen von Lehranstalten für 

Berufstätige sowie für Absolventen von Aufbaugymnasien bzw. Aufbaurealgym-' 

nnsien, für welche in' der derzeit geltenden Rechtslage keine Altersbeschränkung 

galt, jetzt ebenso eine Höc!:stgrenze von ·10 Jahren eingeführt werden soll. 

§2 Ahs.2 Ht.a : Der Verlust des Anspruches auf StudienlJeihilfe bei mehr cds 

einmcdigem StudienwechseJ, sollte sich, entgegen der vorgeschlagenen Regellmg, 

nur auf jene Anzahl von Studien wechsel beziehen, die man in einer Zeit getätigt 

hat, während der man Studienbeihilfe bezogen hat. 

Z.4 

§3 Abs.3 : Die gesonderte I-lervorhebung der Arbeitslosigkeit, als relevanten Tat­

bestand zur Schätzung eines zu erwartenden Jahreseinkom mens, ist zu begrüssen. 

Z.7 

§8 Abs.3 : Hier schlagen wir den Zusatz vor, daß für die Berechnung der Fristen' 

Fcriellzeiten ausgeklammert bleiben, da in diesen Zeiten keine Sitzungen der 

zus~Iir:(ligen Kollegialorgane sl<1ttfinclen können. 

7.9 

§ J 3 :\L>-:.1 und 2 : Die bt'ideil GrllnL!bdr~l~e wurde" um durchschnittlich 8,8% 

cr::(i:'[' U:!llil 1iL''';'_'1l sie se:b.:'t tlflter der \'0111 B;'\HWuF g(!sch~itzten Kaufkraflmill­

derllflg \~':1 9,5~:, für di('!;ell Zeitraum. Di(;'s kumlilt ej[J(;~r realen Kürzung gleich. 

:lUr ('j~l" !\n, di· .. d·.'il Inl~'ilti:1I1!'11 dl'r ;\:on·J((· \'.'idvl'spricht. Su bt'trügt dt'l'Ildt 

t!i.· i'l::,!lllIJ:\r'!_' L:lt" .. ll:ii:sl,,;st:i:i:: d('r kilJlidll'J\ E1!l'I'!I(\V:lllklll'rn) fnr dit~ crsl\'n 
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iT,ii, unter Vernachlässigung sonstiger modifizierender 

Umsli,::,> .. ;'-,di~',:>' '.' ... 11 (k~r zUnlutbaren Unterhaltsleistung der Eltern aus, so 

w(ird~' • !' . • ~ " .. . 

höhen wC::de. Seb.:iL 

Abs.9, li~.a und, b, 

übrigen h'üre wohl 

i':~;,;. <'~'~l c!,-1S SLipendium bei einer Bernessungsgrundlage 

'-:,:, ",;;,;:;h-:,~r 27.500, nunmehr 29.200), bei einer I3ernes-

1 ;)C;.nca j:~ .. \:C!1 um 19,8%(bisher 14.520, nunmehr 17.400)er­

t:d L~2rC(.;k:)Ichtigung der Anhebung der Absetzbetrüge gemäß' 

verrinö~rt sich diese Diskrepanz kaum(auf 8,4% zu 25%). Im 

eine Erhöhung, dieser für die Unterhaltsleistung relevanten 

Beträge, anzuregen(etwa in Höhe der Kaufkraftminderung). 

Der zwei::e Teil dieses §I3 Abs.7 lit.a bestimmt, daß Verluste des einen Ehegat­

ten nicht mehr gegen das Einkom men des [lnderen Ehegatten aufgerechnet werden 

können. Dies steht im Widerspruch zu Abs.9, der die Gewährung eines Stipendiums 

vom ITFEii:li!ieneinko::l!:1en" abhängt.; macht(die in lit.a-c angeführten Absetzbeträge 

für bestir:lmte Person::;n vermindern sich ja um allfälllge Einkommen dieser Perso­

nen, was - wenn c:uch unvoll$t~indig - einer Summierung aller Einkommen nlIer 

Familier1r:irgliede:- gl-:;ichkommt). Es ist grunc!sützlich nicht einzusehen, weshulb 

f " "E' k ur POSltl'/e m:om,r:en gelter;dE: Regelungen nicht auch für negative Einkommen 

gelten so!len. 

§ 13 Abs.lO : Die;:;er Absatz such t der Tatsache Rechnung zu tragen, daß für 

die Berechnung des Stipendiums beim "VeranlagtenIl ein früheres J nhr herangezo­

gen wird, HIs beim bloßen"Lohnsteuerpflichtigen". Als solche ist die Maßnuhme 

- ein Abs~tzbetr<1g von 9000,-ÖS - eine über den Daumen gepeilte Kompensation, 

ein zweifellos administrativ' leicht hanclhobbarer Behelf,- der jedoch lediglich die 

Ungleichheit zwischen Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen durch eine Un-' 

gleichheit zwischen elen Lohnsrellerpflichtigen ersetzt. Eine bessere Lösung wtire, 

für die Lohnsteuerpflichtigen die ßemessungsgrundlnge um 2 Jahre zurückzuverle­

gen, wobei döS Steuersubjekt imri1er noch die Möglichkeit hut, die ßemessungs­

grllddl5ge eies letzten oder des bllfenden Jahres [lIll.ugeben. Administrativ wtlre . 
die~ diche •. nicht aufwendiger. 

Z.ll 

§2G Abs.2 : Ilier \';~,re wol1l eine: Erhüfll1:lg der Uctriigc(z.B. d;JS Zweiradle)not­

wendig. \",'(!il(.:rs ilH;jj lJC.!rllcL;jchli~t \Vl~rd('Il, ob solch(.~ ÄlIfwendulleen fnr (k~1I 

dll reh ~I:l.:' t 're ~,1i t ll'!! /.1 L Exk ',li':;!, li 1.";!!l i I tel, Sr)( 'Sf~rH' rs:1t z )gcc!('C k t wl'rckn. So klll~ 

\'orh:ln(k,:· '/I \lirt!.': :"1 t: "/l, \'.)~' :d!('I!I der Eiid:lCl1!J\:it w"<';('II, !licllt ge:,ll'klll'1I 

\';c·rdt'l1. 
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IneS:--Uii;sr.;rUI1~!I<.!ge dus Doppelte oder das Dreifuche der ordentlichen Studienbeihil­

fe betrii:;t. 

§7.7 /'. n:;.l : \)~"";""r .'-.' d! te <ler Klarheit wegen, folgendermaßen buten: "Immatriku­

lierte :;n in f.:.! ,\ h.,. l lit.o bis c gem1l111ten Anstrtlten haben Anspruch auf Gewäh­

rung einer Beihilfe für ein Auslandsstudium, an einer den obgenannten Anstalten 

gleichwertigen ausländischen Anstalt, durch den Bundesminister· für' Wissenschaft 

und Forschuflg, " 

§27 Abs.2 : Einerseits bedarf es hier einer größeren Differenzierung{die Klassifi­

zierung Europa/Rest der Welt ist unsinnig). Zum anderen müßten die Beträge 

an die jeweiligen Lebenshaltungskosten des betreffenden Landes angepaßt werden, 

sodaß sich diese Beträge für Länder wie die USA erhöhen würden, für andere 

möglicherweise verringern würden(z.ß. Deutschland). 

§27 Abs.4 : der Schlußsatz ist folgendermaßen zu ändern: " ••• , daß d"em Studieren­

den die halbe Zeit seines Auslandsstudiums. für die Studienzeit angerechnet wur­

de." Hier muß deshalb "anrechnen" anstelle von "einrechnen" stehen, da Auslcmds- . 

studien gemäß AHStG §21 Abs.l nur angerechnet werden können, während Ein­

rechnung gemäß AHStG §20 Abs.4 nur für Inlandsstudien, bei Fortsetzung dessel­

ben Studiums an einer anderen Universität, relevant ist. 

§27 Abs.5 : Die Semester eines Auslandsstudiums(max. 10 Monate, §27 Abs.2)soll­

ten . nur zur Hälfte in die Anspruchsdauer gemäß §2 Abs.2 lit.b und c eirrgerech­

net werden. Eine solche teilweise Befreiung von Prüfungsstreß würde dem Studen­

ten eine sinnvollere. Nutzung seines Auslandsaufenthaltes ermöglichen(dieser: sollte 

nicht nur zur Ablegung von Prüfungen verwendet werden). 

§28 Abs.l : sollte lauten: "Den in §1 Abs.l lit.a bis. e genannter) Anstalten, ist 

zur Förderung der Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten, die im Studienplan 

vorgesehen sind, pro Studienjahr insgesm t ein Betrag von 2vH der· Aufwendungen 

für die Gewährung von Studienbeihilfen des letzten Kalenderjahres zur Verfügung 

Z~l ;~tc!len." Damit sollten insbesondere ülIßerst aufwendige und wissenschaftlich 
i 

\"ertvolle Diplom- und Dissertotionsarbeiten gefördert werden. 

§28 Ab<;.:! : Die Zuercknnung eines wiss. Leistungsstipendiums durch das Fnkul­

tiHsko!l.:.~t:ium 8uf Vorschlag des Institut::;vorstand(~s, lüßt große Zweifel a11 l:inpr 

über:-;ichtlichen \"crv:,lItbarkeit Hufkomnwn. Um Willkür zu vcrmeilkn, ~chbgt:1l 

wir vor, tl~ß der l~lst.vor~tnl1(l !llle 13(~werhllngen mit entsprechender B~\~ri.üldllr1g 

\'orzl!!"'~"l1 h;lt, l:;:~1 c!uß t:\'C'l1llh.dl di(~ Stlldi(~llk()mrnission dil' Verg:llw für dit· 

jewc i! :.::(~ SluLli('nri f:hll!!Ig iibt:rnt.~ltllll'n ki"lIllll('. 

~?~) : Div pri\:ltv. trt~;ch~lfllich' \'('rgllh .. ~ \"011 Slipt'iHlii.'1I durcll tlt.·[1 Bundvsillilli.;t'·r, 
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Dr. Erwin Weissel 
Brühlerstraße 73 
2340 Mödling 
02236/22305 

Dekanat der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der 
Universität Wien 

1985-03-05 
Dr.Wei/Wo 

Betreff: 
Schreiben des Dekanats Zl 71/1985 

Unter Bezugnahme auf das obige Schreiben übermittle ich eine 
Stellungnahme zur StuFG-Novelle. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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Stellungnahme zur Novelle zum 

Studienförderungsgesetz 1983 

1. Ein wesentliches Ziel der Novelle ist gern. den Erläuterungen 
die Anpassung der verschiedenen Beträge an die Inflation, 
deren Rate mit etwa 10 % angenommen wird, und dementsprechend 
werden die Zahlen in § 9 (Novelle 1983) bzw. § 13 (Wiederver­
lautbarung 1983) StuFG hinaufgesetzt. Diese Vorgangsweise wird 
jedoch nicht durchgezogen: 

- In § 13 (8) ist die, das Stipendium mindernde, zumutbare 
Unterhaltsleistung des Ehegatten im Text unverändert mit 
Bemessungsgrundlage minus 40.000 angegeben. 

- In § 13 (6) 1it a ist der, das Stipendium mindernde, Abzugs­
betrag im Text unverändert mit Bemessungsgrundlage minus 
13.000 angegeben. 

Wie aus den Erläuterungen zu ersehen ist, wurde bei der Anhebung 
der anderen Beträge der alte Abs. 10 berUcksichtigt, nach dem 
die Beihilfe um 10 % zu erhöhen ist, was letzten Endes eine 
Erhöhung sämtlicher P1us- und Minusposten um 10 % bei der Er­
rechnung der Studienbeihilfe bedeutet. Es ist nicht einzusehen, 
warum bei den erwähnten beiden Beträgen von dieser Berück­
sichtigung abgegangen wurde. 

2. Der Wegfall des alten Abs. 10 machte eine Adaptierung der 

Bestimmungen des Abs. 7 erforderlich. Sie erfolgte auf eine Art, 
die den Intentionen der Novelle widerspricht. Geht man, unter 
Vernachlässigung sonstiger modifizierender Umstände, lediglich 
von der zumutbaren Unterhaltsleistung der Eltern aus, so erhöht 
sich das Stipendium bei einer Bemessungsgrundlage von 44.000 
lediglich um 6,2 % (bisher 27.500, nunmehr 29.200), bei einer 
Bemessungsgrundlage von 100.000 jedoch um 19,8 % (bisher 14.520, 

nunmehr 17.400). BerUcksichtigt man die Anhebung der Absetzbe­
träge gemäß Abs. 9, lit a und b, verringert sich diese Diskrepanz 
kaum (auf 8,4 % zu 25 %). 

./2 
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3. Bisher hatte der Stipendiat einen Anspruch auf ein Stipendium, 
auch wenn er nach Vollendung des 35. Lebensjahres sein Studium 
begann (Sonderregelung bei besonderer Begabung oder Bewährung). 
Nunmehr ist der Anspruch bis zum 40. Lebensjahr sicher, aber die 
Sonderregelung fällt weg. Dies liegt zweifellos nicht im Sinne 
einer Beschäftigungspolitik, die unsere strukturelle Arbeits­
losigkeit durch Erhöhung der Mobilität zu bekämpfen sucht, denn 
letztere wird nun einmal durch den Erwerb von Fähigkeiten - also 
Lernen und damit Studium - gesteigert. Reine Rentabilftätser­
wägungen (alte Menschen können ihre neuen Fähigkeiten nicht mehr 
lange einsetzen) sind angesichts der psychischen Schäden, welche 
Arbeitslosigkeit verursacht, wohl nicht angebracht, stehen aber 
hinter der Neuregelung. 

4. Der neue Abs. 10 des § 13 sucht der Tatsache Rechnung zu tragen, 
daß für die Berechnung des Stipendiums beim "Veranlagten" ein 
früheres Jahr herangezogen wird als beim bloßen "Lohnsteuer­
pflichtigen". Als solche ist die Maßnahme - ein Absetzbetrag von 
9000 - eine über den Daumen gepeilte Kompensation, ein zweifel­
los administrativ leicht handhabbarer Behelf, der jedoch lediglich 
die Ungleichheit zwischen Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen 
durch eine Ungleichheit zwischen den Lohnsteuerpflichtigen er­
setzt, also an der Ungleichheit per se nichts ändert. Die Lösung, 
für die Lohnsteuerpflichtigen die Bemessungsgrundlage um ein Jahr 
zurückzuverlegen, würde Gleichstellung bedeuten und wäre ad­
ministrativ sicher nicht aufwendiger als der pauschale Absetz- . 
betrag. 

5. In § 13 (7) lit a wird die bisherige Regelung, Verluste des einen 
Ehegatten gegen das Einkommen des anderen Ehegatten nicht aufzu­
rechnen, unverändert beibehalten. Dies steht in eklatantem Wider­
spruch zu Abs. 9, der die Gewährung eines Stipendiums vom 
"Familieneinkommen" abhängig macht (die in lit a-c angeführten 
Absetzbeträge für bestimmte Personen vermindern sich ja um all­
fällige Einkommen dieser Personen, was - wenn auch unvollständig -
einer Summierung aller Einkommen aller Familienmitglieder gleich­

kommt). Es ist nicht einzusehen, warum eine für positive Einkommen 

. /3 
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geltende Regelung nicht auch für negative Einkommen gelten 5011. 
Wenn dies ein weiterer Versuch sein soll, die in Punkt 4 er­
örterte Ungleichheit auszubügeln, erfolgt er mit untauglichen 
Mitteln. 

6. Die Neuregelung des § 13 (13), die den Anspruch auf ein Stipendium 
vom Vermögen abhängig macht, knüpft wie bisher an der Vermögen­
steuerpflicht an, nur ist die Grenze nicht mehr absolut festge­
legt. Wenn - wie dies in den Erläuterungen anklingt - dabei von 
der Überlegung ausgegangen wird, daß das Studium aus dem Ver­
mögensertrag finanziert werden kann, wäre von diesem auszugehen 
und nicht von der Vermögenssubstanz; eine - ganz oder teilweise 
gegen die ESt aufrechenbare, ggf. für Stipendien (ohne vermögens­
abhängige Beschränkung) zweckgebundene - Quellensteuer könnte 
dieses Ziel gleichfalls erreichen und würde obendrein noch einer 
Diskriminierung nach offenliegendem Vermögen (wie etwa Grundbe­
sitz) und verschweigbarem Vermögen (wie etwa Aktienbesitz) ent­
gegenwirken. Wird hingegen davon ausgegangen, daß das Studium 

", 

aus der Vermögenssubstanz finanziert werden kann, diskriminiert 
dies eindeutig gegen die agrarische Bevölkerung, für die ja das 
Vermögen unmittelbare Existenzgrundlage darstellt (als Kompen­
sation für die Unterschätzung des bäuerlichen Vermögens gedacht, 
liegt wieder einmal ein Versuch mit untauglichen Mitteln vor). 
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